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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der 

VCP e.V.,

Karlsruhe

- nachfolgend auch "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den von uns geführten Büchern und

den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht

geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach

den inner halb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender

Wahlrech te zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in der Zeit von

10. Mai bis 21. Mai in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehen-

den Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich

waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebe-

nen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Unsere Auftragsbedingungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in Ver-

bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir mit unserem Auftraggeber vereinbart, dass uns die für die Auf-

trags durchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig zur Verfügung gestellt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten,

die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für

Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir

die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die

Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit

(§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten,

die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vor-

gaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Ab-

schlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und weite-

re Abschlussbe standteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Aus-

übung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahl-

rechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im

Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung

und Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten,

dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Berichterstat-

tung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesent-

lichkeit beachtet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Han-

dels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der

Satzung.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jah-

resabschlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer

gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rech-

nungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die da bei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG er füllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom

09.05.2025 die Voraussetzungen für ei ne ord nungs mäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des

Jahresab schlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software An-

lagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young

GmbH vom 09.05.2025 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungs wesen 

die Vor aus setzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Das Vorratsvermögen wurde von dem Auftraggeber bestandsmä ßig zum Abschlussstichtag erfasst. An

der Erfassung der Vorräte haben wir nicht mitgewirkt.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von

den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Er-

stellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller

und formeller Gestaltungsmöglichkeiten in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftrags-

gebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw.

der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Organisation der Buchhaltung, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige,

richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2024 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember

2023.

Die Buchführung des Auftraggebers ist ordnungsgemäß und be weiskräftig, das Belegwesen ist geord-

net. Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 sind ordnungsgemäß vorgetragen wor-
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den.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst &

Young GmbH vom 09.05.2025 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und

Ent wick lung des Jahresabschlusses.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten

Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: VCP e.V.

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 03.04.1986

Sitz: Karlsruhe

Anschrift: Rüppurrer Str. 1

 76137 Karlsruhe

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: VR 103476

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Förderung in der dienstleistenden Kosmetikwirtsch.

Vorstand:  1. Vorstand: Alexander Drusio

2. Vorstand: Patrik Rimpler
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Karlsruhe-Stadt

Steuernummer: 35022/87631
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3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage zeigt die Ent-

wicklung des Auftraggebers.

Die Aktivseite der Bilanz hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt.

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Immaterielles Anlagevermögen 4,5 1,4 6,6 2,1 -2,1 -31,8
Sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0 8,0 2,5 -8,0 -100,0
Flüssige Mittel/Wertpapiere 321,2 98,6 299,0 95,3 22,2 7,4
Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

Summe Aktiva 325,8 100,0 313,8 100,0 12,0 3,8

Rundungsbedingte Differenz -0,1 0,0
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Auf der Passivseite haben sich folgend aufgeführte Veränderungen ergeben.

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 311,3 95,5 305,8 97,5 5,5 1,8
Rückstellungen 2,0 0,6 2,0 0,6 0,0 0,0
Lieferverbindlichkeiten 12,5 3,8 6,0 1,9 6,5 108,3

Summe Passiva 325,8 100,0 313,8 100,0 12,0 3,8
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3.3.2 Ertragslage

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresergebnis von Euro 5.488,67 (Vorjahr:

Euro 18.239,35) ab.

Im übrigen hat sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 105,9 100,0 100,2 100,0 5,7 5,7
+ sonst.betriebl.Erträge 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
- Abschreibungen 2,1 2,0 2,1 2,1 0,0 0,0
- sonst.betriebl.Aufwand 101,2 95,6 79,9 79,7 21,3 26,7
+ Finanzerträge 2,8 2,6 0,0 0,0 2,8 -

Ergebnis nach Steuern 5,5 5,2 18,2 18,2 -12,7 -69,8

Jahresergebnis 5,5 5,2 18,2 18,2 -12,7 -69,8

(Ergebnis nach Steuern)
Rundungsbedingte Differenz

0,0 -0,1
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Kennzahlen zur Erfolgslage Geschäftsjahr Vorjahr

Jahresüberschuss 5.488,67 Euro 18.239,35 Euro
Umsatzerlöse 105.867,27 Euro 100.160,00 Euro

Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in
%) 5,18 % 18,21 %

Personalaufwand 0,00 Euro 0,00 Euro
Gesamtleistung 105.867,27 Euro 100.160,00 Euro

Personalaufwandsquote in % 0,00 % 0,00 %

EBIT (Earnings Before Interest and
Taxes)

Jahresüberschuss 5.488,67 Euro 18.239,35 Euro
+ Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 0,00 Euro 0,00 Euro
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 Euro 0,29 Euro

EBIT (Earnings Before Interest and
Taxes) 5.488,67 Euro 18.239,64 Euro

EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion)

Jahresüberschuss 5.488,67 Euro 18.239,35 Euro
+ Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 0,00 Euro 0,00 Euro
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 Euro 0,29 Euro
+ Abschreibungen 2.131,00 Euro 2.131,00 Euro

EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion) 7.619,67 Euro 20.370,64 Euro
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen

Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in

unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung auf Grundlage der Buch führung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwen-

denden Bilanzierungs- und Be wer tungsmethoden.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichti-

gungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte

ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bü-

cher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf offensichtli-

che Unrichtigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der Durchfüh-

rung des Auftrags unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten auf die ent-

sprechende Umsetzung im Jahresabschluss.
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5. Wiedergabe der Bescheinigung

Nach dem Ergebnis unserer Erstellung haben wir dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss der VCP

e.V., Karlsruhe, zum 31. Dezember 2024 die folgende Bescheinigung erteilt, die von uns an dieser Stelle

wiedergegeben wird:

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung – des VCP e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

unter Beach tung der deut schen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen

der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgeleg-

ten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten

Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu

den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwick-

lung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inven-

tars sowie der Vorgaben zu den anzuwen denden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Karlsruhe, 21. Mai 2025
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A N L A G E N
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AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
A. Anlagevermögen

 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol-
chen Rechten und Werten 4.459,00 6.590,00

 

Summe Anlagevermögen 4.459,00 6.590,00
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände

 

1. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8.000,00
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks 321.219,58 299.016,81

 

Summe Umlaufvermögen 321.219,58 307.016,81
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 165,45 165,45
 

325.844,03 313.772,26
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PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
A. Kapital

 

1. Anfangskapital 305.822,26 287.582,91

2. Jahresüberschuss 5.488,67 18.239,35

311.310,93 305.822,26
 

B. Rückstellungen
 

1. sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 12.533,10 5.950,00

 

325.844,03 313.772,26
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Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Umsatzerlöse 105.867,27 100.160,00

 

2. Gesamtleistung 105.867,27 100.160,00
 

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen 145,98 91,20

b) übrige sonstige betriebliche Erträge 0,00 13,69

145,98 104,89
 

4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 2.131,00 2.131,00

 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.059,36 1.131,41

b) Reparaturen und Instandhaltungen 2.961,67 212,77

c) Werbe- und Reisekosten 15.460,53 10.263,77

d) verschiedene betriebliche Kosten 81.731,00 68.296,12

101.212,56 79.904,07
 

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.818,98 13,32
 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,29
 

8. Ergebnis nach Steuern 5.488,67 18.242,85
 

Sonstiger Aufwand 0,00 3,50
 

9. Jahresüberschuss 5.488,67 18.239,35
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AKTIVA

Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Wer-
ten

130 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben 4.459,00 6.590,00
 

sonstige Vermögensgegenstände
1300 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8.000,00

 
Kassenbestand, Bundesbankgut-
haben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks

1800 Deutsche Bank #1910710 00 159.992,28 138.332,04
1810 Deutsche Bank 1910710 60 24,80 24,74
1825 Grenke Bank #2200676 0,00 50.100,00
1835 Grenke Bank #2200684 0,00 100.000,00
1850 Voba Neckartal eG 525739104 0,00 10.444,71
1860 Voba Neckartal eG 6125739103 - Fest-

geld 100.000,00 0,00
1880 Voba Neckartal eG 5325739101 115,61 115,32
1885 Volksbank Neckartal eG 6125739120 61.086,89 0,00

321.219,58 299.016,81
 

Rechnungsabgrenzungsposten
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 165,45 165,45

 

325.844,03 313.772,26
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PASSIVA

Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

Anfangskapital
2010 Variables Kapital (VH), EK 305.822,26 287.582,91

 
Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 5.488,67 18.239,35

 
sonstige Rückstellungen

3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.000,00 2.000,00
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

3310 Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokor-
rent 12.533,10 5.950,00

 

325.844,03 313.772,26
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Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

Umsatzerlöse
4000 Mitgliedsbeiträge 94.825,00 92.160,00
4001 Kostenumlagen 2.042,27 0,00
4003 Förderkreisbeiträge 9.000,00 8.000,00

105.867,27 100.160,00
 

Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen

4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen 145,98 91,20
 

übrige sonstige betriebliche Erträge
4830 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 13,69

 
Abschreibungen

 
auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

6200 Abschreibung immaterielle VermG 2.131,00 2.131,00
 

Versicherungen, Beiträge und Abga-
ben

6400 Versicherungen 992,69 1.131,41
6430 Sonstige Abgaben 66,67 0,00

1.059,36 1.131,41
 

Reparaturen und Instandhaltungen
6495 Wartungskosten für Hard- und Software 2.961,67 212,77

 
Werbe- und Reisekosten

6600 Werbekosten/Messekosten, Tagungsko-
sten 15.460,53 10.263,77

 
verschiedene betriebliche Kosten

6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 55,90
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 74.737,80 59.239,62
6800 Porto 10,20 0,00
6810 Internetkosten 118,38 114,00
6820 Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.) 77,90 0,00

 

Übertrag
74.944,28-
84.400,69

59.409,52-
86.525,94
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Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 
Übertrag 84.400,69

74.944,28-
86.525,94
59.409,52-

 
verschiedene betriebliche Kosten

6825 Rechts- und Beratungskosten 4.538,02 6.622,35
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 2.000,00 2.000,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 248,70 264,25

81.731,00 68.296,12
 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.818,98 13,32

 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,29
 

Sonstiger Aufwand
7630 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG) 0,00 3,32
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG) 0,00 0,18

0,00 3,50
 

Jahresüberschuss 5.488,67 18.239,35
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Konto Bezeichnung Entw. Stand zum Zugang Abschreibung Stand zum
der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024

Euro Euro Euro Euro

130 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl.
erworben

AHK 31.207,75 31.207,75
Abschr. 24.617,75 2.131,00 26.748,75
BW 6.590,00 2.131,00 4.459,00

670 Geringwertige Wirt-schaftsgü-
ter

AHK 299,00 299,00
Abschr. 299,00 299,00
BW 0,00 0,00

Summe AHK 31.506,75 31.506,75
Abschr. 24.916,75 2.131,00 27.047,75
BW 6.590,00 2.131,00 4.459,00



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften

Stand: Oktober 2023

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Fol-
genden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrie-
ben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Än-

derung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buch-

führung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, ins-
besondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwe-
senheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtshelfern oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im
Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur

Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht be-
steht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steu-
erberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuer-
berater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung
zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters ( § 69 StBerG) oder zur

Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Ver-
schwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizie-
rer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister
(insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritte zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese
Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers heranzuziehen.

4.    Elektronische Kommunikation, Datenschutz

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer auto-
matisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Daten-
schutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der
Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses
verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der
Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

5.    Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch, Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige

Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte
Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6.    Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren

Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,-- € (in Worten: eine Million €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung
bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsan-
sprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steu-
erberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung
bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334
BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirk-
samkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw.
dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(3)   Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Die bergen die Gefahr insbesondere einer un-
vollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Des-
halb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerbe-
raters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4)   Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, verjähren 18 Monate
ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung. Maß-
geblich ist die früher endende Frist.



7.    Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steu-

erberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerbera-
ter eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Aus-
führung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh men und bei
Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem

Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur

Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerbera-
ter vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreit-
en. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Pro-
grammen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuer-
berater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuer-
beraters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8.    Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen au-
ßerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

9.    Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergü-

tungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedri-
geren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwor tung
und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.

(2)   Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.
(3) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für die-

se Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zu-

lässig. Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auf-
traggeber.

(5) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte
Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss
eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftragge-
ber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fäl ligen For-
derungen aus dem Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(6)   Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet.

10.  Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch

den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt wer-

den, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im
Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbei-
tungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen,
insbesondere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11.  Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im

Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.
(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hin-

sichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart. 

12.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG
(1)  Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist,

sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlas-
sung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in
das Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2)   Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch
nicht berührt. 
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